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Das neue Regelwerk der Trinkwasser-
Installation

Bevor im Dezember 1988 die 
heutige DIN 1988 „Technische 
Regeln für Trinkwasser-In-
stallationen“ als kompaktes 
einheitliches Regelwerk veröf-
fentlicht wurde, gab es bereits 
in den Jahren davor immer 
wieder Versuche, die Anfor-
derungen an die Trinkwasser-
Installation in Normen zu-
sammenzufassen. Der erste 
Vorläufer der heutigen Norm 
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erschien im August 1930 unter 
der Bezeichnung „Vorschrif-
ten für den Bau und Betrieb 
von Wasserversorgungsan-
lagen für Grundstücke“ und 
umfasste lediglich fünfein-
halb Seiten wogegen das 1988 
erschienene Regelwerk 470 
Druckseiten beinhaltet und 
aus acht Teilen besteht.  

Im September 1989 began-
nen auch auf europäischer 
Ebene die Arbeiten an einer 
Norm im Bereich der Trink-
wasser-Installation mit dem 
Ziel, alle in der Europäischen 
Union national geltenden 
Normen zu harmonisieren. 
Am 5. Dezember 1995 ent-
schied das CEN/TC 164 mit 
einer Resolution, dass die DIN 
EN 806 „Technische Regeln für 
Trinkwasser-Installationen“ 
mit ihren folgenden fünf Tei-
len ein Normenpaket bildet: 

Allgemeines
Planung
Berechnung der Rohr-
innendurchmesser

Installation 
Betrieb und Wartung

Aufgrund dieser Resolution 
müssen sechs Monate nach 
Ratifizierung (Fertigstellung) 
des letzten Teils aus der Reihe 
EN 806 die nationalen Nor-
men der bisherigen DIN 1988 
zurückgezogen werden. Aller-
dings konnte man auf europä-
ischer Ebene bei der Erarbei-
tung der DIN EN 806 aufgrund 
der jeweiligen nationalen Be-
sonderheiten nicht in jedem 
Punkt einen Konsens finden. 
Die Arbeitsergebnisse erreich-
ten nicht die für die deutschen 
Anwenderkreise erforderliche 
Normungstiefe. Kein anderer 
europäischer Mitgliedsstaat 
innerhalb dieses Normungs-
ausschusses hatte vor Beginn 
der Arbeiten ein solch um-
fangreiches Normenwerk wie 
das der DIN 1988. Somit er-
gab sich von deutscher Seite 
die Notwendigkeit, die übrig 
gebliebenen nationalen Stan-
dards in sogenannten Rest-
normen zu beschreiben.

Bei der Erarbeitung der 
Restnormen handelt es sich 
folglich um einen fortlau-
fenden Vorgang, bei dem stets 
der Stand der noch ausstehen-
den europäischen Normen 
berücksichtigt werden muss. 
Um der Fachöffentlichkeit 
aufzuzeigen, dass es sich hier 
um eine „neue“ Reihe der DIN 
1988 handelt, wurden die Teil-
nummern dreistellig gewählt.

Von den ausführenden Un-
ternehmen größtenteils un-
beachtet streben die Arbeiten 
der europäischen Normungs-
arbeit im Rahmen der Nor-
menreihe DIN EN 806 mittler-
weile dem Ende entgegen, wie 
auch aus Tabelle1 ersichtlich. 
Hieraus wird deutlich, dass 
momentan nur noch die Ver-
öffentlichung des Teils 5 „Be-
trieb und Wartung“ aussteht. 
So ist mit einem Abschluss der 
europäischen Normungsakti-
vitäten im Frühjahr 2012 zu 
rechnen.

Dies bedeutet, dass auch 
die fehlenden nationalen Er-
gänzungsnormen sechs Mo-

Europäische Normen nationale Ergänzungsnormen Ersatz
DIN EN Titel Veröffentlichung DIN Titel Veröffentlichung Bemerkung für DIN

806-1 Allgemeines Dezember 2001 - - - keine nationale 
Ergänzungsnorm 1988-1

806-2 Planung Juni 2005 

E 1988-200 Planung Juni 2011 2. Entwurf 1988-2

1988-500
Druckerhöhung mit 
drehzahlgeregelten 
Pumpen 

Februar 2011 Weißdruck 1988-5

1988-600 Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen Dezember 2010 Weißdruck 1988-6

806-3 Berechnung Juli 2007 E 1988-300 Berechnung November 2011 1. Entwurf 1988-3

806-4 Installation Juni 2010 - - - keine nationale 
Ergänzungsnorm 1988-2

E 806-5 Betrieb und 
Wartung Mai 2009 - - - keine nationale 

Ergänzungsnorm 1988-8

1717 Schutz des 
Trinkwassers August 2011 1988-100 Schutz des Trinkwas-

sers August 2011 Weißdruck 1988-4

- - - - - - keine nationale 
Ergänzungsnorm 1988-7

Tabelle 1: Stand der Normung im Bereich der Trinkwasser-Installation – Stand Januar 2012.
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nate nach Ratifizierung fertig 
gestellt werden müssen, um 
das neue Normenpaket zu 
komplettieren. Wie der Tabel-
le zu entnehmen ist, stehen 
hier nach derzeitigem Stand 
(Januar 2012) noch die beiden 
Teile 

-
lation Typ A (geschlossenes 

Apparate, Werkstoffe“ und 
-

lung der Rohrdurchmesser“ 

zur Diskussion. 

Nachfolgend sollen nun 
die wichtigsten Inhalte der 
fünf Restnormen kurz und 
übersichtlich aufgeführt wer-
den. Diese laufen unter der 
Hauptüberschrift „Technische 
Regeln für Trinkwasser-Instal-
lationen“.

DIN 1988-100 „Schutz des 
Trinkwassers, Erhaltung der 
Trinkwassergüte“

Der Teil 100 „Schutz des 
Trinkwassers, Erhaltung 
der Trinkwassergüte“ der 
Restnormenreihe DIN 1988 
„Technische Regeln für Trink-
wasser-Installationen“ ist im 
August 2011 erschienen. Die 
Norm enthält Planungs- und 
Ausführungshilfen, die aus 
Konsensbildungsgründen 
nicht in die neue DIN EN 1717 
„Schutz des Trinkwassers vor 
Verunreinigungen in Trink-
wasser-Installationen und 
allgemeine Anforderungen 
an Sicherheitseinrichtungen 
zur Verhütung von Trinkwas-
serverunreinigungen durch 
Rückfließen“, Ausgabe Au-
gust 2011, übertragen werden 
durften. Durch Einhaltung 
der Forderungen gerade aus 
dem Teil 100 wird gewährleis-
tet, dass die in der Trinkwas-
serverordnung festgelegten 
Bestimmungen an die Trink-
wassergüte an jeder Stelle der 
Trinkwasser-Installation er-
füllt werden. Unter anderem 
enthält dieser erste Teil der 

Restnormenreihe folgende 
Anforderungen:

Zum Schutz vor mög-
lichen Verunreinigungen 
erdverlegter Trinkwasser-
leitungen, wie z.  B. durch 
Rohrbrüche und undichte 
Schmutzwassergrundlei-
tungen, sind Abstandsrege-
lungen eingeführt worden, 
welche zu beachten sind. So 
sind Trinkwasserleitungen 
in einem Mindestabstand 
von 0,2 Metern von Ent-
wässerungsleitungen zu 
verlegen. Sollen Trinkwas-
serleitungen unterhalb von 
Schmutzwasserleitungen 
verlegt werden, muss dies 
mit einem Sicherheits-
abstand von mindestens 
einem Meter geschehen. 
Können diese Abstandsre-
gelungen nicht eingehal-
ten werden, sind geeignete 
Schutzmaßnahmen  vorzu-
nehmen (z.B. Schutzrohre).
Die Liste mit Beispielen von 
Sicherungseinrichtungen 
für den häuslichen und 
nicht-häuslichen Bereich, 
die sich im Anhang der 
Norm befindet, wurde den 
Flüssigkeitskategorien der 
DIN EN 1717 zugeordnet.
Das Thema „Stagnation“ 
wird in der DIN 1988-100 
gesondert beschrieben. 
Unter Stagnation versteht 
man die längere Verweil-
zeit des Trinkwassers in der 
Rohrleitungsinstallation 
und den daran angeschlos-
senen Apparaten oder 
Trinkwassererwärmern. 
Eine Stagnation in der 
Trinkwasser-Installation 
kann eine Beeinträchtigung 
zur Folge haben. Unter ei-
ner Beeinträchtigung ver-
steht man die Veränderung 
der Trinkwassergüte. Kann 
diese Veränderung der 
Trinkwassergüte weiterhin 
zu einer Schädigung der 
Gesundheit führen, spricht 
man von einer Gefährdung. 
Die langen Stillstandszeiten 
in der Trinkwasser-Instal-
lation können nicht immer 

vermieden werden. Jedoch 
können sie durch entspre-
chende Maßnahmen ver-
ringert werden, die in der 
Norm näher erläutert wer-
den.
Identisch zum kalten Trink-
wasser sind auch bei der 
Trinkwassererwärmung 
die hygienischen Anforde-
rungen einzuhalten. Denn 
auch erwärmtes Trinkwas-
ser wird zur Zubereitung 
von Speisen, zur Körper-
pflege oder zum Verzehr 
genutzt. Dies bedeutet, 
dass das Trinkwasser wäh-
rend der Erwärmung nicht 
nachteilig verändert wer-
den darf, um eine Gefähr-
dung des Verbrauchers zu 
verhindern. Aus diesem 
Grund beschreibt die Norm 
die Ausführungsarten der 
mittelbar und unmittelbar 
beheizten Trinkwasserer-
wärmer. Da in unmittelbar 
beheizten Trinkwasserer-
wärmern keine Beeinträch-
tigung der Trinkwassergüte 
stattfindet, können diese 
ohne Anforderungen be-
trieben werden. Bei der 
Trinkwassererwärmung 
über mittelbare Beheizung 
kann je nach Fluidkatego-
rie des Wärmeträgers eine 
Beeinträchtigung oder Ge-
fährdung der Trinkwasser-
güte stattfinden. Daher ist 
diese Form der Trinkwas-
sererwärmer besonders 
im Bezug auf ihre Ausfüh-
rungsart und der entspre-
chenden Fluidkategorie des 
Wärmeträgers auszuwäh-
len.

Die Ergänzungsnorm ist nur 
in Zusammenhang mit der 
DIN EN 1717 anzuwenden.

DIN 1988-200 „Installation 
Typ A (geschlossenes System) 
- Planung, Bauteile, Apparate, 
Werkstoffe“

Der Norm-Entwurf der 1988-
200 ist mit Ausgabedatum Juni 
2011 erschienen und enthält 

Festlegungen zur Berücksich-
tigung nationaler Gesetze und 
Verordnungen. Des Weiteren 
wurden die Bestandteile der 
DIN 1988 Teil 2, DIN 1988 Teil 
5 und DIN 1988 Teil 7 über-
nommen und dem aktuellen 
Stand der Technik angepasst, 
die in der DIN EN 806 bis-
lang keine Berücksichtigung 
gefunden haben. Der Norm-
Entwurf des Teils 200 (Stand 
Januar 2012) enthält folgende 
Bestimmungen:

Hinsichtlich der Betriebs-
temperatur wird gefordert, 
dass höchstens 30 s nach 
der vollständigen Öffnung 
einer beliebigen Entnah-
mestelle die Temperatur 
des kalten Wassers 25 °C 
nicht übersteigen darf. Wei-
terhin muss innerhalb die-
ser Zeitspanne die Warm-
wassertemperatur mindes-
tens 55 °C erreichen. Eine 
Ausnahmeregelung gilt für 
Trinkwassererwärmer mit 
sehr hohen Austauschra-
ten und für die dezentrale 
Trinkwassererwärmung 
(z.B. Durchlauferhitzer).
Bauteile, wie z.  B. Rohrlei-
tungen, sind so zu lagern 
und zu transportieren, 
dass eine Verschmutzung 
der inneren Oberflächen 
vermieden wird. Die Trans-
portvorschriften sowie die 
Lageranweisungen der Her-
steller sind einzuhalten.
Für Gebäude mit erhöhten 
Anforderungen an die Hy-
giene, wie z.  B. Betriebe der 
Lebensmittelherstellungen 
oder Alten- und Pflege-
heime, ist ein Raumbuch 
mit allen beteiligten Per-
sonen (z.  B. Bauherr, Fach-
planer, Anlagenbauer der 
Trinkwasser-Installation) 
zu erstellen. Im Raumbuch 
werden alle Räume mit 
ihren Nutzungsbeschrei-
bungen, Ausstattungsteilen 
und dem erforderlichen 
Umfang der Trinkwasser-
Installation entsprechend 
aufgelistet. Es ist eine wich-
tige Grundlage für den spä-
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teren Gebäudebetrieb so-
wie künftige Kostenschät-
zungen, Vergaben oder Ab-
rechnungen. 
Ebenso ist für Gebäude mit 
erhöhten Anforderungen 
ein Hygieneplan zu erstel-
len, der Angaben und Hin-
weise für die erforderlichen 
I n s t a n d h a l t u n g s m a ß -
nahmen enthält sowie die 
Vorgehensweise bei Störfäl-
len vorgibt.
Bezüglich der regelmä-
ßigen mikrobiologischen 
Untersuchung gemäß der 
aktuellen Trinkwasserver-
ordnung müssen innerhalb 
der Trinkwasser-Installati-
on Einrichtungen zur fach-
gerechten Probenahme 
vorhanden sein. Probenah-
mearmaturen, welche aus-
schließlich der Entnahme 
von Wasserproben dienen, 
sollten abflammbar und 
ausnahmslos zu desinfizie-
ren sein.  
Hinsichtlich der Verteilung 
von erwärmtem Wasser 
und zur Vermeidung von 
Stagnation wird die 3-Liter-
Regel aufgeführt. Diese sagt 
aus, dass bei Rohrleitungen 
mit mehr als 3 Litern Inhalt 
zwischen dem Ausgang des 
Trinkwassererwärmers und 
entferntester Entnahme-
stelle ein Zirkulationssys-
tem oder alternativ eine 
selbstregelnde Begleithei-
zung vorzusehen ist. 
Bei Inanspruchnahme ei-
ner Zirkulation ist diese bis 
unmittelbar vor thermosta-
tische Mischer zu planen. 
Allerdings ist zu beachten, 
dass nach Wohnungswas-
serzählern keine Zirkulati-
onsleitungen verlegt wer-
den dürfen.
Weiterhin besteht die For-
derung, dass am Warmwas-
seraustritt des Trinkwasser-
wärmers, sofern hier eine 
Zirkulation vorhanden ist, 
eine Temperatur von min-
destens 60 °C einzuhalten 
ist und diese im zirkulie-
renden System um höchs-
tens 5 Kelvin abfallen darf.

Um die Wärmeabgabe von 
Warmwasserleitungen und 
Armaturen zu mindern, 
sind die Mindestanforde-
rungen an die Wärmedäm-
mung von Rohrleitungen 
und Armaturen der aktuell 
gültigen Energieeinspar-
verordnung zu beachten 
(nach EnEV 2009, Anlage 5, 
Tabelle 1). Bei Materialien 
mit abweichenden Wär-
meleitfähigkeiten sind die 
Mindestdämmschichtdi-
cken entsprechend umzu-
rechnen.

DIN 1988-300 „Ermittlung der 
Rohrdurchmesser“

Das im Entwurf der DIN 
1988 Teil 300 angegebene neue 
differenzierte Berechnungs-
verfahren ist für sämtliche 
Gebäudearten anzuwenden 

-
mung der Rohrdurchmesser 
für die Kalt- und Warmwas-
serverbrauchsleitungen in 
Ein- und Zweifamilienhäu-
sern. Diese können auch nach 
der Methode in DIN EN 806-3 
bestimmt werden, sofern ein 
ausreichender Versorgungs-
druck sichergestellt und die 
Hygiene nachgewiesen ist. 
Ziel dieser Norm soll es sein, 
bei reduzierter Spitzenbelas-
tung und kleinstmöglichen 
Innendurchmessern den Min-
destdurchfluss an allen Ver-
brauchsstellen sicherzustel-
len. Für die Erlangung neuer  
Ergebnisse, gerade in Bezug 
auf die Spitzenvolumenströ-
me wurde ein Forschungspro-
gramm eingeleitet. Die wich-
tigsten Änderungen des Teils 
300 (Stand Januar 2012) im 
Verhältnis zur Vorgängerfas-
sung 1988-3 sind nachfolgend 
aufgelistet:

Es erfolgt eine Absenkung 
der Spitzenvolumenströme 
über alle Nutzungsarten. 
Besonders im Bereich der 
Schulen sind diese stark re-
duziert worden.

Durch die Einführung von 
Nutzungseinheiten (NE) 
zur besseren Erfassung der 
Spitzenbelastungen ergibt 
sich ein neuer Gleichzei-
tigkeitsansatz im endsträn-
gigen Bereich. Dies be-
deutet, dass zukünftig der 
Spitzendurchfluss in jeder 
Teilstrecke innerhalb einer 
Nutzungseinheit gleich der 
zwei größten Einzelberech-
nungsdurchflüsse dieser 
NE gesetzt wird. Die Nut-
zungseinheit ist dabei ein in 
sich abgeschlossener Sani-
tärraum, wie z.  B. die Küche 
oder ein Bad. 
Der Berechnungsstart-
punkt befindet sich nun 
hinter dem Wasserzähler. 
Hierbei hat das Wasserver-
sorgungsunternehmen den 
Mindestdruck (Fließdruck) 
pminWZ nach dem Wasser-
zähler anzugeben. Es gilt 
für die Berechnung:

pminWZ ≥ pminFL + �pgeo + ��pAp

+ �(R · I + Z)

wobei:

pminFL = Mindestfließ-
druck, in hPa

�pgeo = Druckverlust aus 
geodätischem Hö-
henunterschied,
in hPa

��pAp = Druckverlust in 
einem Apparat, 
hPa

� (R·l+Z) = Druckverlust aus 
Rohrreibung und 
Einzelwiderstän-
den, in hPa

Für die Berechnung der 
Rohrdurchmesser sind die 
herstellerspezifischen Da-
ten zu verwenden. Dies 
bedeutet einen Ausschluss 
der pauschalierten Ver-
fahren. Die angegebenen 
Referenzwerte für die Ein-
zelwiderstände dürfen nur 
noch bei produktneutralen 
Ausschreibungen herange-
zogen werden.
Die temperaturabhängigen 
Stoffwerte des Trinkwassers 
werden zukünftig berück-

sichtigt. Dies bedeutet, dass 
sich unter anderem auch 
Dichteunterschiede in den 
Berechnungsergebnissen 
bemerkbar machen.
Ferner wird künftig die 
Plausibilität der Referenz-
werte durch einen Vergleich 
mit den Herstellerangaben 
nach dieser Norm über-
prüft.
Bei der Installation einer 
Ringleitung in der Stock-
werksverteilung von Nut-
zungseinheiten muss diese 
nach einem differenzierten 
Rechengang ausgelegt wer-
den.
Es wird ein modifizierter 
Rechengang zur Berech-
nung von Zirkulationsan-
lagen eingeführt mit dem 
Ziel, in allen Teilstrecken 
die minimal möglichen 
Rohrleitungsinhalte auf 
mindestens 55 °C zu halten. 
Realisiert wird dies in Form 
einer Anhebung der Tem-
peratur in der Zirkulations-
sammelleitung durch Bei-
mischung von wärmerem 
Wasser aus den Strängen 
(Ausnutzung des Beimisch-
potenzials). So lassen sich 
geringere Rohrdurchmes-
ser mithilfe ungleicher 
Strangkopftemperaturen 
und gleichmäßigerer Auf-
teilung der Volumenströme 
bei Einhaltung der Forde-
rungen realisieren.

Diese neuen Berechnungs-
methoden sollen im Gegen-
satz zur Vorgängernorm aller-
dings keine Beispielberech-
nungen für Trinkwasser-In-
stallationen mehr beinhalten. 
Die DIN 1988-300 dient der 
Bestimmung der Rohrdurch-
messer für die Trinkwasserlei-
tungen sowie zur Auslegung 
der Bauteilgrößen für ein Zir-
kulationssystem.

DIN 1988 Teil 500 „Druck-
erhöhungsanlagen mit dreh-
zahlgeregelten Pumpen“

Druckerhöhungsanlagen 
sind nur dann notwendig, 
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wenn der Mindest-Versor-
gungsdruck kleiner ist als der 
Gesamtdruckverlust im Rohr-
leitungssystem. Ist dies der 
Fall, muss eine zu installieren-
de Druckerhöhung die nötige 
Differenz des Fließdruckes 
zum Mindest-Versorgungs-
druck ausgleichen. In der DIN 
EN 806-5 sind aus diesem 
Grund Planungs- und Ausfüh-
rungsgrundsätze für Drucker-
höhungsanlagen aufgeführt. 
Allerdings werden hierbei 
auch Pumpen mit konstanter 
Drehzahl beschrieben. Die-
se Betriebsweise kann dazu 
führen, dass Druckschwan-
kungen entstehen und somit 
auf der Vor- und Enddrucksei-
te der Druckerhöhungsanlage 
Membrandruckbehälter vor-
gesehen werden müssen. Die-
se können gleichzeitig eine 
hygienische Beeinträchtigung 
des Trinkwassers zur Folge 
haben.

Aus diesem Grund soll die 
Ergänzungsnorm DIN 1988-
500 „Druckerhöhungsanlagen 
mit drehzahlgeregelten Pum-
pen“ erhöhte hygienische 
und planerische Anforderun-
gen national umsetzen. Wie 
der Name der Norm schon 
impliziert, sorgen drehzahl-
geregelte Pumpen dafür, dass 
wechselnde Lastzustände in 
der Trinkwasser-Installation 
eines Gebäudes ausgeglichen 
werden und somit die Ein-
bringung von Druckbehältern 
auf Vor- und Enddruckseite 
entfällt. Weiterhin werden 
folgende Forderungen an den 
Anwender dieser Norm ge-
stellt:

Es werden nur noch der 
unmittelbare und mit-
telbare Anschluss einer 
Druckerhöhungsanlage 
beschrieben. Jedoch wird 
gleichzeitig die Empfehlung 

ausgesprochen, den un-
mittelbaren Anschluss aus 
trinkwasserhygienischen 
sowie energetischen Grün-
den dem mittelbaren vor-
zuziehen.
In Druckerhöhungsanla-
gen muss mindestens eine 
redundante Pumpe vorge-
sehen werden, welche bei 
Ausfall der Betriebspumpe 
den Durchfluss zu 100% 
abdeckt. Dabei ist vorge-
schrieben, dass in Anlagen 
mit mehr als einer Pumpe 
innerhalb von 24 Stunden 
ein zyklischer Betriebs-
wechsel stattfindet, der 
vollautomatisch erfolgen 
muss und die Reservepum-
pe mit einschließt. Dies soll 
eine mögliche Stagnation 
verhindern. Die Forderung 
gilt für alle Gebäude mit 
Ausnahme von Kleinob-
jekten, wie z. B. Wochen-
endhäusern. 

Als Aufstellort für die 
Druckerhöhungsanlage 
empfiehlt die Norm die 
Technikzentrale. Alterna-
tiv kann auch ein anderer 
Raum im Gebäude genutzt 
werden, solange dieser 
frostfrei, gut durchlüftet 
und abschließbar ist sowie 
keinem anderen Nutzungs-
zweck unter-liegt.
Vor der Inbetriebnahme 
der Druckerhöhungsanlage 
ist die Betriebsbereitschaft 
dem zuständigen Wasser-
versorgungsunternehmen 
zu melden. Gleichzeitig 
muss nachgewiesen wer-
den, dass die Anschluss-
bedingungen eingehalten 
worden sind.
Die Inspektion der Druck-
erhöhungsanlage ist im 
regelmäßigen Abstand von 
einem halben Jahr durch-
zuführen. Inhalt dieser In-
spektion sollte unter ande-
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rem die visuelle Kontrolle 
des Anlagenzustands in 
Bezug auf Dichtheit und 
Manometerstände sein. 
Die Wartung der Drucker-
höhungsanlage hat jährlich 
durch ein Fachunterneh-
men zu erfolgen. Die War-
tung sollte dabei unter an-
derem das Prüfen und Rei-
nigen der Vorbehälter sowie 
eine Funktionsprüfung bei 
Teil- und Spitzenentnah-
men enthalten.

Durch die Ergänzungen der 
DIN 1988-500 ergibt sich zu-
künftig für den Anwender ein 
hohes Maß an Planungssi-
cherheit.

Teil 600 „Trinkwasser-
Installationen in Verbindung 
mit Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen“:

Um für Trinkwasser-Instal-
lationen auch in Kombination 
mit Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen nationale An-
forderungen zu berücksichti-
gen, wurde mit der DIN 1988-
600 eine Ergänzungsnorm 
erarbeitet, die für Planung, 
Bau, Betrieb, Änderung und 
Instandhaltung der Trink-
wasser-Installation von der 
Hausanschlussstelle bis zur 
Löschwasserübergabestelle 
an die Feuerlösch- und Brand-
schutzanlage gilt. Ebenfalls 
anzuwenden ist die Norm für 
Über- und Unterflurhydran-
tensysteme auf Grundstücken 
im Anschluss an die Trink-
wasser-Installation. Die Er-
gänzungsnorm wurde im De-
zember 2010 als DIN 1988-600 
veröffentlicht und beinhaltet 
unter anderem folgende An-
forderungen:

Soll Löschwasser aus dem 
Trinkwassernetz bereit-
gestellt werden, ist hierzu 
zunächst die Genehmigung 
des zuständigen Wasser-
versorgungsunternehmens 
einzuholen.
Mit der Löschwasserüber-
gabestation wurde die 

Schnittstelle zwischen der 
Übergabe der Trinkwasser-
Installation und der Lösch-
anlage neu definiert. Bei 
Planung und Auslegung 
der Übergabestation sollte 
allerdings beachtet werden, 
dass die gemeinsame An-
schlussleitung ausreichend 
mit Trinkwasser durch-
strömt wird. Die Dimensi-
onierung der Anschlusslei-
tung hat dabei nach dem 
Spitzenvolumenstrom des 
Trinkwassers zu erfolgen. 
Bei Löschwasserentnahme 
darf die Fließgeschwindig-
keit hier maximal 5 m/s be-
tragen.
Löschwasserübergabesta-
tionen müssen Einzelzu-
leitungen besitzen, deren 

-
pliziert mit der verwende-
ten Nennweite (10 x DN) 

-
so darf das Volumen dieser 
Einzelzuleitung nicht grö-
ßer als 1,5 Liter sein. Kann 
eine dieser Forderungen 
nicht eingehalten werden, 
sind automatische Spül-
einrichtungen vorzusehen. 
Wichtig ist außerdem, dass 
die Löschwasserübergabe-
station möglichst in Nähe 
der Wasserzähleranlage 
liegt und nicht in Räumen 
untergebracht ist, in denen 
es zu einer Überflutung 
kommen kann. Um eine 
geeignete Übergabestation 
zu bestimmen, ist eine Risi-
kobewertung nach Tabelle 1 
der DIN 1988-600 erforder-
lich.
In den Zuleitungen zu 
Brandschutzanlagen sind 
Armaturen zu verwenden, 
deren Beschaffenheit zu 
keiner Beeinträchtigung der 
Brandschutzeinrichtung 
führen darf. Absperrein-
richtungen in der gemein-
samen Versorgungsleitung 
müssen gegen unbefugtes 
Schließen gesichert und ge-
kennzeichnet werden. 
Werden zum Aufbau des 
Leitungsnetzes Leitungen 
aus nicht-metallischen 

Werkstoffen oder brenn-
baren Materialien verwen-
det, ist dies nur zugelas-
sen, wenn diese erdverlegt 
oder in einem Raum ohne 
Brandlast installiert sind 
und dieser gegen Brandein-
wirkungen gesichert ist.
Mechanische Filter sowie 
Druckminderer für die 
Trinkwasser-Installation 
dürfen nur in der Einzel-
zuleitung zur Trinkwas-
serinstallation hinter dem 
Abzweig der gemeinsamen 
Zuleitung vorgesehen wer-
den. Allerdings dürfen in 
der Zuleitung zur Lösch-
wasserübergabestation 
Steinfänger mit einer Ma-
schenweite  ≥ 1,0 Millimeter 
eingesetzt werden.
Werden bei der Planung 
eines Gebäudes ummittel-
bar angeschlossene Unter- 
oder Überflurhydranten an 
die Trinkwasser-Installati-
on vorgesehen, dürfen die-
se nur installiert werden, 
wenn der Trinkwasserspit-
zenvolumenstrom größer 
ist als der Löschwasservolu-
menstrom. 
Bei Verwendung von Wand-
hydranten nach Typ S sind 
Leitungsanlagen so zu planen, 
dass alle Wandhydranten und 
Stockwerksleitungen über 
eine gemeinsame Steigleitung 
versorgt werden.
Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen, die unmit-
telbar an die Trinkwasser-
Installation angeschlossen 
werden, dürfen nicht mit 
einer Fremdeinspeisung 
versehen werden.  Die di-
rekte Einspeisung von 
Nichttrinkwasser, wie z. B. 
Wasser aus Löschfahrzeu-
gen oder Löschmittelzusät-
ze, ist nur in mittelbar ange-
schlossenen Löschanlagen 
erlaubt.
Für Trinkwasser-Installati-
onen, die in Kombination 
mit Feuerlösch- und Brand-
schutzanlagen stehen, be-
steht kein Bestandsschutz 
mehr, wenn die Anforde-
rungen der aktuellen Trink-

wasserverordnung nicht 
eingehalten werden.

Für die Planung, Errichtung 
und den Betrieb von Feuer-
lösch- und Brandschutzan-
lagen ist weiterhin die DIN 
14462 „Löschwassereinrich-

von Wandhydrantenanlagen 
und Löschwasserleitungen“ 
heranzuziehen.

Alle Ergänzungsnormen 
gelten in Verbindung mit der 
Normenreihe DIN EN 806.

Fazit:

Auch nach den sechs Mona-
ten Übergangszeit zwischen 
dem Erscheinen des letzten 
Teils der DIN EN 806 und der 
Zurückziehung der „alten“ 
DIN 1988 steht dem Anwen-
der zukünftig eine Vielzahl 
von technischen Regeln im 
Bereich der Trinkwasser-In-
stallation gegenüber. Neben 
den beschrieben Restnormen 
der DIN 1988 sind ebenso die 
fünf Teile der DIN EN 806, die 
DIN EN 1717 als auch Teile 
des DVGW-Regelwerks zu be-
achten, wie z.B. die DVGW-Ar-
beitsblätter W 551 „Trinkwas-
sererwärmungs- und Trink-
wasserleitungsanlagen; Tech-
nische Maßnahmen zur Ver-
minderung des Legionellen-
wachstums; Planung, Errich-
tung, Betrieb und Sanierung 
von Trinkwasser-Installati-
onen“ und W 553 „Bemessung 
von Zirkulationssystemen in 
zentralen Trinkwassererwär-
mungsanlagen“. Hinzu kom-
men VDI-Richtlinien wie die 
VDI 6023 „Hygiene in Trink-
wasser-Installationen“. 

Um bei Planung, Installati-
on, Betrieb und Wartung alle 
Forderungen einzuhalten und 
nicht den Überblick zu verlie-
ren, gilt es daher auch in Zu-
kunft, die richtigen Inhalte aus 
diesem Normen- und Richtli-
nienpaket herauszufiltern. �
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Die neue Hocheffi zienz-Baureihe Wilo-Stratos GIGA.

•  Bis zu 70 % Energieeinsparung* 
u. a. dank High-Efficiency-Drive

•  Spart bis zu 85.000 Euro Stromkosten 
pro Pumpe in 15 Jahren* 

•  Weniger als 2 Jahre Amortisationszeit 
(anlagenspezifisch)

*  Gegenüber herkömmlichen ungeregelten Pumpen, basierend auf dem Lastprofil „Blauer Engel“ (RAL-UZ 105) und Energiekosten in Höhe 
von 0,22 €/kWh. Detailangaben finden Sie in einer beispielhaften Lebenszykluskosten-Kalkulation unter www.high-efficiency.com.

Bis zu 85.000 € weniger 
Stromkosten.*
Hocheffi zienz zahlt sich aus.

Mehr Informationen über 

die Zukunft des Energie-

sparens unter 

www.high-effi ciency.com




